
Betriebs-Berater | BB 5.2020 | 27.1.2020 243

Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil stellte am 21.1.2020 seinen neu gegründeten unabhängigen „Rat der Arbeitswelt“ vor

(Meldungdes BMAS vom21.1.2020). Der neueRat soll ähnlichwie die „fünfWirtschaftsweisen“ einmal im Jahr einenBericht an den

Bundesminister für Arbeit und Soziales liefern, in dem der Rat ein zentrales Thema der Arbeitswelt auswählt und dazu Handlungs-

empfehlungenabgibt. Als zweiteAufgabewird der Rat ein „Arbeitswelt-Portal“ im Internet verantworten, auf dem sich interessierte

Bürgerinnen und Bürger umfassend und objektiv über die Zukunft der Arbeitswelt informieren können. BundesarbeitsministerHeil

nimmtwie folgt Stellung: „Ichversprechemirdadurch fundierte Impulse fürÖffentlichkeit, PolitikundbetrieblichePraxis.Dabeiwird

der Rat Treiber und Trends–Digitalisierung,Globalisierung, demographischenWandel,Wertewandel – ebenso indenBlick nehmen

wie neue ErwerbsformenundGeschäftsmodelle.“ DieMitgliederdes Rates sind keineswegs unbekannt. Als ersteswird der ehemali-

ge Vorsitzende von ver.di Herr Bsirske genannt. DesWeiteren sind prominente Vertreter ausWirtschaft undWissenschaft vertreten:

so u.a. Herr Horvart (Vorsitzender des Konzernbetriebsrats BASF), Frau Kugel (Vorstand Siemens AG), Prof. Dr. Walwei (Vizedirektor

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung oder Frau Prof. Dr. Pfeiffer (Lehrstuhlinhaberin für Soziologie, Erlangen-Nürn-

berg).Mit FrauDr. Volkens (ehemalsVorstandLufthansaAG) ist zumindesteine Juristin imTeam.

Rebecca Marlow,

Redakteurin

Arbeitsrecht

Entscheidungen
BAG: Wahrung einer tarifvertraglichen Aus-

schlussfrist durch Beschäftigungsklage

Mit einer Klage auf vertragsgemäße Beschäfti-

gung macht der Arbeitnehmer zugleich die für

diese Beschäftigung vereinbarten Entgeltansprü-

che imSinnedererstenStufe einer (tarif-)vertragli-

chenAusschlussfristgeltend.

BAG, Urteil vom 18.9.2019 – 5 AZR 240/18
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-243-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Anrechnung von Vordienstzeiten in der

betrieblichen Altersversorgung

Sagt derArbeitgeber einzelvertraglich dieAnrech-

nung von Vordienstzeiten auch für den Bereich

derbetrieblichenAltersversorgung für denFall der

fortbestehenden Betriebszugehörigkeit bis zum

EintritteinesVersorgungsfalls zuundnimmt ledig-

lich den Fall des vorzeitigen Ausscheidens aus

demArbeitsverhältnis aus, so gilt die Anrechnung

grundsätzlich auch im Fall der Ablösung der zum

Zeitpunkt der Zusage geltenden Versorgungsord-

nung durch eine andere Versorgungsordnung

(Rn. 21 ff., 27 ff.).

BAG, Urteil vom 19.11.2019 – 3 AZR 332/18
(Orientierungssatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-243-2

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Kein Nachteilsausgleich für Kabinen-

personal von Air Berlin

Für das Kabinenpersonal der Air Berlinwar auf der

Grundlage einesmit ver.di geschlossenenTarifver-

trags (TVPV) die Personalvertretung Kabine errich-

tet. Nach § 83 Abs. 3 TVPV ist den Arbeitnehmern

ein Nachteilsausgleich zu zahlen, wenn eine ge-

plante Betriebsänderungdurchgeführtwird, ohne

dass über sie ein Interessenausgleich mit der Per-

sonalvertretung Kabine versucht wurde, und sie

infolgedieserMaßnahmeentlassenwerden.

Anfang Oktober 2017 unterrichtete Air Berlin die

Personalvertretung Kabine über die geplante Still-

legung des Geschäftsbetriebs zum 31. Januar

2018. Nachdem die Verhandlungen über den Ab-

schluss eines Interessenausgleichs erfolgslos blie-

ben, rief Air Berlin die Einigungsstelle an. Diese er-

klärte sich am 10. Januar 2018 für unzuständig.

Ende Januar 2018 kündigte der Insolvenzverwal-

ter den im Kabinenbereich Beschäftigten be-

triebsbedingt. Mit ihren Klagen haben die vor-

mals als Flugbegleiterinnen tätigen Klägerinnen

die Gewährung eines Nachteilsausgleichs ver-

langt. Sie haben geltend gemacht, die Betriebsän-

derung in Form der Stilllegung des Flugbetriebs

sei bereits mit den Ende November 2017 erfolg-

ten Kündigungen der Piloten durchgeführt wor-

den; zu diesem Zeitpunkt sei der Interessenaus-

gleich mit der Personalvertretung Kabine noch

nicht hinreichend versucht gewesen.

Die Vorinstanzen haben die Klagen abgewiesen.

Die Revisionen hatten vor dem Ersten Senat des

Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. § 83 Abs. 3

TVPV sanktioniert die Verletzung des personalver-

tretungsrechtlichen Verhandlungsanspruchs. Die-

ser bezieht sich ausschließlich auf kabinenperso-

nalbezogene Maßnahmen. Das folgt aus einem

gesetzeskonformenVerständnis des tariflich gere-

gelten Beteiligungsrechts der Personalvertretung

Kabine. Der TVPV gilt nach seinem persönlichen

Geltungsbereich nur für das Kabinenpersonal.

Könnte die für diese Gruppe errichtete Personal-

vertretung einen Sachverhalt gestalten, der auch

das Cockpitpersonal beträfe, widerspräche dies

der in § 4 Abs. 1 TVG angeordneten geltungsbe-

reichsbezogenen Wirkung von Rechtsnormen ei-

nes Tarifvertrags über betriebsverfassungsrechtli-

cheFragen.
(PM Nr. 2/20)

BAG, Urteil vom 21.1.2020 – 1 AZR 149/19, u. a.
Volltext:BB-ONLINE BBL2020-243-3

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Eigenanteil zur betrieblichen Alters-

versorgung der IKK classic

Der Kläger ist seit 1995 bei der Beklagten bzw.

deren Rechtsvorgängerin angestellt. In seinem

Arbeitsvertrag wird ua. auf sonstige Tarifverträ-

ge in der jeweils für die Beklagte geltenden Fas-

sung Bezug genommen. Bei der Beklagten gel-

ten „Tarifverträge über die betriebliche Alters-

versorgung“ bei den Innungskrankenkassen

und ihren Verbänden, die von Arbeitgeberseite

zum einen mit der Vereinten Dienstleistungsge-

sellschaft (ver.di) und zum anderen mit der Ge-

werkschaft der Sozialversicherung (GdS) abge-

schlossen wurden. Bezüglich Inhalt und Umfang

der Versorgungsleistungen wird auf die Satzung

der VBL in der jeweils gültigen Fassung verwie-

sen. Zur Finanzierung ist bestimmt, dass sich

diese durch den Arbeitgeber nach den Vor-

gaben der VBL-Satzung richtet. Die Beklagte be-

hielt ab dem 1. Januar 2003 von der monat-

lichen Vergütung des Klägers, dessen Arbeits-

verhältnis zum sog. Abrechnungsverband Ost

der VBL gehört, jeweils einen prozentualen An-

teil entsprechend der jeweils geltenden VBL-Sat-

zung als Arbeitnehmerbeitrag zur betrieblichen

Altersversorgung ein und führte diesen an die

VBL ab. Die auf Zahlung von einbehaltenen Ar-

beitnehmerbeiträgen zur betrieblichen Alters-

versorgung gerichtete Klage ist von den Vorins-

tanzen abgewiesen worden.

Die Revision des Klägers hatte vor dem Dritten

Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg.

Nach den vorliegend einschlägigen Vereinbarun-

gen sowohl in der mit ver.di als auch in der mit

der GdS vereinbarten Fassung ergibt sich, dass

Arbeitnehmer der Beklagten im sog. Abrech-

nungsverband Ost einen Eigenanteil zu ihrer be-

trieblichen Altersversorgung bei der VBL zu tra-

gen haben. Das folgt aus deren Auslegung. Die

Verweisung in den maßgeblichen Tarifverträgen

auf die Satzung der VBL zur Regelung von Inhalt

und Umfang der betrieblichen Altersversorgung

ist rechtlich zulässig.
(PM Nr. 3/20)

BAG, Urteil vom 21.1.2020 – 3 AZR 73/19

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-243-4

unterwww.betriebs-berater.de
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